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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. RL 2014/40/EU: Vorlage zur Frage von zunächst nicht sichtbaren Warnhin-
weisen auf Zigarettenverpackungen  
Beschluss vom 24.02.2022, Az: I ZR 176/19  

2. UWG: Einwilligung in Inbox-Werbung 
Urteil vom 13.01.2022, Az: I ZR 25/19  

3. BGB: Voraussetzungen der Tierhalterhaftung 
Urteil vom 26.04.2022, Az: VI ZR 1321/20  

4. BGB, RDG: Abtretung des Anspruchs auf Rückerstattung von Miete  
Versaeumnisurteil vom 30.03.2022, Az: VIII ZR 256/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. RL 2014/40/EU: Vorlage zur Frage von zunächst nicht sichtbaren Warnhinweisen 

auf Zigarettenverpackungen  
Beschluss vom 24.02.2022, Az: I ZR 176/19 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 8 Abs. 3 
Satz 1 der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. 
April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnis-
sen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG fol-
gende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

a) Erfasst der Begriff des Inverkehrbringens im Sinne des Art. 8 Abs. 3 Satz 1 der 
Richtlinie 2014/40/EU das Darbieten von Tabakerzeugnissen über Warenausgabeauto-
maten in der Weise, dass die darin befindlichen Zigarettenpackungen zwar die gesetz-
lich vorgeschriebenen Warnhinweise aufweisen, die Zigarettenpackungen aber zu-
nächst für den Verbraucher nicht sichtbar im Automaten vorrätig gehalten werden und 
die darauf befindlichen Warnhinweise erst sichtbar werden, sobald der zuvor vom 
Kassenpersonal freigegebene Automat vom Kunden betätigt und die Zigarettenpa-
ckung dadurch noch vor dem Bezahlvorgang auf das Kassenband ausgegeben wird? 
 
b) Erfasst das in Art. 8 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2014/40/EU enthaltene Verbot, die 
Warnhinweise "durch sonstige Gegenstände zu verdecken", den Fall, dass im Rahmen 
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der Warenpräsentation durch einen Automaten die ganze Tabakverpackung verdeckt 
wird? 
 

  
2. UWG: Einwilligung in Inbox-Werbung 

Urteil vom 13.01.2022, Az: I ZR 25/19 
Eine wirksame Einwilligung in eine Inbox-Werbung (automatisierte Werbeeinblen-
dung auf bestimmten dafür vorgesehenen Flächen in der E-Mail-Inbox des Nutzers), 
die eine Werbung unter Verwendung elektronischer Post im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 
3 UWG darstellt, liegt nicht vor, wenn der Nutzer, der eine unentgeltliche, durch Wer-
bung finanzierte Variante eines E-Mail-Dienstes gewählt hat, sich allgemein damit 
einverstanden erklärt, Werbeeinblendungen zu erhalten, um kein Entgelt für die Nut-
zung des E-Mail-Dienstes zahlen zu müssen. Erforderlich ist vielmehr, dass der be-
troffene Nutzer vor einer Einwilligungserklärung klar und präzise über die genauen 
Modalitäten der Verbreitung einer solchen Werbung und insbesondere darüber infor-
miert wird, dass Werbenachrichten in der Liste der empfangenen privaten E-Mails an-
gezeigt werden. 
 

  
3. BGB: Voraussetzungen der Tierhalterhaftung 

Urteil vom 26.04.2022, Az: VI ZR 1321/20 
a) Zu den Voraussetzungen der Tierhalterhaftung (§ 833 Satz 1 BGB). 
 
b) Der nicht streitgenössische Nebenintervenient kann keinen Sachvortrag halten, der 
in Widerspruch zu demjenigen der Partei steht. Der Widerspruch muss nicht ausdrück-
lich erklärt werden; es reicht, wenn sich aus dem Gesamtverhalten der unterstützten 
Partei zweifelsfrei ergibt, dass sie die Erklärung des Nebenintervenienten nicht gegen 
sich geltend lassen möchte. Der Widerspruch der Hauptpartei ist dabei auch dann zu 
berücksichtigen, wenn er nicht durch einen Rechtsanwalt erklärt wird; er unterliegt 
nicht dem Anwaltszwang. 
 

  
4. BGB, RDG: Abtretung des Anspruchs auf Rückerstattung von Miete  

Versaeumnisurteil vom 30.03.2022, Az: VIII ZR 256/21 
Zur Wirksamkeit der Abtretung des Anspruchs eines Wohnungsmieters an einen In-
kassodienstleister auf Rückerstattung zu viel gezahlter Miete wegen eines Verstoßes 
gegen die Vorschriften über die Begrenzung der Miethöhe ( §§ 556d ff. BGB ), ver-
bunden mit der Aufforderung an den Vermieter, künftig von dem Mieter nicht mehr 
die als überhöht gerügte Miete zu verlangen und diese auf den zulässigen Höchstbe-
trag herabzusetzen (hier: Abgrenzung der einem registrierten Inkassodienstleister nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG , § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG aF gestatteten Forderungsein-
ziehung von unzulässigen Maßnahmen der Anspruchsabwehr). 
 
  

 

 


